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GEMEINDE AURACHGEMEINDE AURACH
… mitten im Romantischen Franken

Neues Service-Portal der Gemeinde Aurach 

Die meisten Online-Vorgänge werden medienbruchfrei 
verarbeitet, also ohne Download von Formularen. Die 
Datenübertragung ist mit einer entsprechenden Ver-
schlüsselungstechnik geschützt. 
Bestimmte Anträge und Formulare müssen (leider noch 
immer) heruntergeladen und im Original eingereicht 
werden. 
Diese finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage 
unter Rathaus- und Bürgerservice/Formulare.

Die Gemeinde Aurach arbeitet aktuell am Ausbau der 
Online-Dienste. Auf der Homepage www.aurach.de 
unter der Rubrik Rathaus- und Bürgerservice fiinden 
Sie ab sofort unter „Online-Dienste“ einige Links zum 
Ausfüllen von Anträgen oder Bescheinigungen am PC, 
die dann direkt an die Gemeinde gesendet werden.
Sämtliche Online-Dienste aus der Gemeindeverwal-
tung werden in Zusammenarbeit mit unserem Partner, 
der Firma Komuna GmbH zur Verfügung gestellt. 

Wir können Ihnen eine immer größer werdende An-
zahl von Online-Dienstleistungen anbieten, die Sie 
interaktiv durchführen können, wodurch sich viele 
Behördengänge bequem, einfach und schnell von zu 
Hause aus erledigen lassen. So können Sie zum Bei-
spiel einen Umzug oder Zuzug voranmelden, Mel-
debescheinigungen beantragen, Fundsachen melden, 
Urkunden beantragen, Hunde an- und abmelden 
oder einen Gartenwasserzähler beantragen. 

Gerne können Sie uns Ihr Feedback und weitere Anregungen zurückmelden. 
Hierzu gibt es unter der Rubrik „Sonstige Online-Formulare“ einen Link mit „Anregungen und Mängelmeldungen“.

Meldewesen

Pass- und Ausweiswesen

Gewerbewesen

Fundbüro

Bauamt

Ordnungsamt

Standesamt

Wahlen

Finanzwesen

Sonstige Online-Formulare

Auf der Homepage wurden folgende Rubriken angelegt:
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Gemeinde Aurach
Im Mooshof 4, 91589 Aurach 

ANSPRECHPARTNER:
■ Bürgerbüro (Anmeldungen, Ausweise, Rentenangelegenheiten)
 Brigitt a Hopp
 Tel. 09804/9154-24, E-Mail: brigitt a.hopp@aurach.de
■ Erster Bürgermeister 
 Simon Göttf  ert
 Tel. 09804/9154-0, E-Mail: simon.goettf  ert@aurach.de
■ Hauptamtsleiterin 
 Rosemarie Nenning
 Tel. 09804/9154-13, E-Mail: rosemarie.nenning@aurach.de
■ Vorzimmer: 
 Susanne Pamler 
 Tel. 09804/9154-18, E-Mail: susanne.pamler@aurach.de
■ Mitt eilungsblatt , Jubilare, VHS 
 Sabine Rüger 
 Tel. 09804/9154-0, E-Mail: sabine.rueger@aurach.de
■ Personalverwaltung 
 Katrin Engelhardt,
 Tel. 09804/9154-12, E-Mail: katrin.engelhardt@aurach.de
■ Standesamt, Ordnungsamt: 
 Nicole Schmidt 
 Tel. 09804/9154-19, E-Mail: nicole.schmidt@aurach.de
■ Techn. Bauamt:

• Rainer Heckel (Gemeindliche Infrastruktur, Baumaßnahmen)
 Tel. 09804/9154-26, E-Mail: rainer.heckel@aurach.de
• Manuel Brecht (Wasserversorgung, Entwässerung, Digitalisierung)
 Tel. 09804/9154-22, E-Mail: manuel.brecht@aurach.de

■ Bauverwaltung:
• Helga Hillermeier (Immobilien, Bauanträge u. a.)
 Tel. 09804/9154-14, E-Mail: helga.hillermeier@aurach.de

■ Finanzverwaltung (Nebenstelle Weinberg):
 Feuchtwanger Straße 29, 91589 Aurach, Fax 09804/9395314

• Walter Weihermann (Finanzverwaltung, Gewerbesteuer u. a.)
 Tel. 09804/9154-15, E-Mail: walter.weihermann@aurach.de
• Katrin Riedel (Kassenverwaltung, Grundsteuer)
 Tel. 09804/9154-16, E-Mail: katrin.riedel@aurach.de
• Betti  na Reif (Verbrauchsgebühren, Hundesteuer u. a.)
 Tel. 09804/9154-17, E-Mail: betti  na.reif@aurach.de

■ Bereitschaft s- und Notruft elefon der Gemeinde Aurach:
 (außerhalb der Arbeitszeit): 0170/7830037
■ Bauhof
 Bauhofl eiter: Ludwig Hillermeier, Tel. 0175/9043957
■ Kläranlage 
 Steinauer Weg 20
 Service- u. Notrufnummer (24h erreichbar): 09804/9398350
 E-Mail: klaeranlage@aurach.de
■ Öff nungszeiten Wertstoffh  of, Eyerloher Straße 14
 Samstags von 9.00 bis 11.45 Uhr (ganzjährig)
■ Weitere wichti ge Telefon-Nummern: 

• Rett ungsdienst/Notarzt und Feuerwehr 112
• Polizei 110
• Ärztlicher Not- u. Bereitschaft sdienst 116117

■ Förster – Revierleiter Herr Stegmaier 0175/7251629

■ Malteser-Nachbarschaft shilfe 91589: 0171/1150467

Öff nungszeiten 
Rathaus:
Mo. bis Fr. 8 bis 12 Uhr
Do. 16 bis 18 Uhr

Fax für Aurach: 09804/9154-25
Fax für Weinberg: 09804/93953-14

E-Mail: info@aurach.de
Homepage: www.aurach.de

Kein Mitteilungsblatt in KW 8

In KW 8 erscheint
kein Mitteilungsblatt. 

Bitte veröffentlichen Sie 
in Ausgabe 7 Ihre Termine bis 

einschließlich Freitag, 3. März 2023.

Die Gemeinde Aurach sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

für das Rathaus-Team 

eine/n Mitarbeiter/in (m/w/d)
in Teilzeit (25 Wochenstunden) 

für folgende Aufgaben im Bereich der Finanzverwaltung:
■ Gebühren für Wasser und Abwasser
 (jährliche Verbrauchsabrechnung, 
 laufende P� ege Stammdaten, 
 Erfassung Wasserzählertausch u. a.)
■ SEPA-Lastschriften
 (P� ege Stammdaten, Abbuchungsläufe über SFIRM)
■ Veranlagungen Hundesteuer, Pachten
■ Zahlungsverkehr Gemeinde und Schulverband
■ Betriebskostenförderung Kindertagesstätten
■ Abrechnung Mittagsbetreuung Schulverband
■ Mithilfe bei den Jahresabschlussarbeiten 
 und laufenden Aufgaben der Kämmerei
■ Mithilfe bei der Abrechnung von Feuerwehreinsätzen
■ Vertretung der Kassenverwalterin

Wir erwarten
■ vorzugsweise eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Ver-

waltungsfachangestellten oder eine vergleichbare abgeschlos-
sene Berufsausbildung mit entsprechender Quali� kation

■ fundierte Kenntnisse im Umgang mit EDV und Kommuni-
kationstechniken, insbesondere Microsoft-O�  ce-Anwen-
dungen; optimal wären Kenntnisse im Umgang mit der 
kommunalen Finanzsoftware CIPKOM

■ klare Darstellung in Wort und Schrift
■ verbindliches Auftreten bei Kontakten 
 mit den Bürgern/Bürgerinnen und Teamfähigkeit

Wir bieten
■ einen interessanten und sicheren Arbeitsplatz
■ abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten
■ bedarfsgerechte Einarbeitung und Fortbildung
■ Bezahlung entsprechend Ausbildung und Berufserfahrung 

nach dem Tarifvertrag für den ö� entlichen Dienst (TVöD)

Bewerbungsunterlagen mit aussagekräftigen Unterlagen bitte 
bis zum 25.02.2023 an die Gemeinde Aurach, Im Mooshof 4, 
91589 Aurach. Für Fragen und nähere Auskünfte steht Ihnen 
Frau Nenning (Tel. 09804/915413, E-Mail: rosemarie.nenning@
aurach.de) gerne zur Verfügung.
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Wohnung zu vermieten
Die Gemeinde Aurach vermietet ab 01.05.2023

eine 2-Zimmer-Wohnung (Erdgeschoss) 
mit einer Fläche von 70,45 qm. 

Da die Wohnung mit öffentlichen Mitteln gefördert wurde, 
ist die Vergabe einkommensabhängig. Weitere Auskünfte er-
teilt: Helga Hillermeier, Tel. 09804/9154-14 (8.00 – 12.00 Uhr) 
oder E-Mail: helga.hillermeier@aurach.de.

Öffentliche Zahlungsaufforderung; 
Fälligkeit Steuern und Gebühren 
Die Gemeindekasse Aurach weist darauf hin, dass zum 15. Februar 
2023 die Abrechnung und die Vorauszahlungsrate für das erste 
Quartal 2023 der Wasser- und Abwassergebühren fällig werden.

Zum 15. Februar 2023 werden die nachfolgend genannten Ge-
meindesteuern mit den jeweiligen Vierteljahresbeträgen zur 
Zahlung an die Gemeinde Aurach fällig:
1. Grundsteuer A (landw. Grundstücke)
2. Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke)
3. Gewerbesteuervorauszahlung

Es wird gebeten, die auf den ergangenen Steuer- bzw. Gebühren-
bescheiden angegebenen Raten zu den aufgeführten Terminen
pünktlich an die Gemeindekasse Aurach zu bezahlen.

• Sparkasse Ansbach 
IBAN: DE10 7655 0000 0430 1603 90, SWIFT-BIC: BYLADEM1ANS

• VR-Bank Mittelfranken West eG 
IBAN: DE80 7656 0060 0006 7122 40, SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

• VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbühl eG 
IBAN: DE33 7659 1000 00013002 45, SWIFT-BIC: GENODEF1DKV

Hinweis: Soweit eine Ermächtigung zum Einzug dieser Forderun-
gen erteilt worden ist, werden die Steuern und Gebühren zum 
Fälligkeitszeitpunkt abgebucht, eine Überweisung ist dann nicht 
erforderlich. Fällt der Fälligkeitstag auf einen Feiertag oder das 
Wochenende, so gilt der darauffolgende Werktag als Buchungstag.

Hundesteuer 2023
Die Gemeindeverwaltung bittet, neu gehaltene Hunde anzumel-
den und verweist dazu auf die entsprechenden Vorschriften in 
der Satzung für die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde 
Aurach vom 18.11.2020:

§ 10
Anzeigepfl ichten und sonstige Pfl ichten

(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Herkunft, 

Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu 
einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter 
Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden.

(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn inner-
halb eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats 
des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse so-
wie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im 
Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage ge-
eigneter Nachweise der Gemeinde melden.

Anmeldeformulare für Hundesteuer und SEPA-Formulare können 
auf der Homepage der Gemeinde Aurach unter Rathaus/Bürger-
service - Online-Dienste/ Finanzwesen abgerufen werden.

Für darüber hinausgehende Fragen können Sie auch gerne Frau Reif 
telefonisch 09804/915417 oder per E-Mail bettina.reif@aurach.de
kontaktieren.

Abfallwirtschaft
• Hausmüllabfuhr:
 Nächste Abholung: Donnerstag, 23.02.2023 ab 6.00 Uhr.

• Biomüllabfuhr:
 Nächste Abholung: Mittwoch, 22.02.2023 ab 6.00 Uhr.

• Grüne Tonne: 
 Nächste Abholung: Donnerstag, 09.03.2023 ab 6.00 Uhr.

• Gelber Sack: 
 Nächste Abholung Dienstag, 07.03.2023 ab 6.00 Uhr.

• Wertstoffhof-Öffnungszeiten: 
 samstags von 9.00 bis 11.45 Uhr (ganzjährig)

• Grüngut/Gehölzschnitte: 
 Häckselfähiges, nur vollständig entlaubtes Material kann 

angefahren werden bei Stefan Kemmetmüller samstags von 
9.30 Uhr bis 11.30 Uhr in Aurach auf dem Grundstück gegen-
über den Maschinenhallen Richtung Dietenbronn, und bei 
Otmar Bögelein nach Vereinbarung unter Tel. 0171/5203988 in 
Weinberg. Es wird ausschließlich naturbelassenes, holziges, 
häckselfähiges Material angenommen, Thujaheckenschnitt usw. 
ist zum Häckseln nicht geeignet.

Die Siloanlage in Weinberg 
bleibt in den Wintermonaten geschlossen!

• Die Bauschuttdeponie Dietenbronn bleibt geschlossen!
Bauschutt-Kleinmengen (bis max. 50 Liter) können im Wertstoff-
hof Aurach innerhalb der regulären Öffnungszeiten abgegeben 
werden. Die Mindestgebühr beträgt 1,00 Euro, bei einer Anliefe-
rung von 50 Litern beträgt die Gebühr 3,00 Euro.

AN ALLE VEREINE:
Bitte geben Sie im Rathaus Aurach eine Rückmeldung, wenn sich in 
Ihren Jahreshauptversammlungen 2023 die Vorstandscha�  ändert, 
damit wir bei uns die Ansprechpartner aktualisieren können.

Frau Pamler nimmt die Änderungen telefonisch 09804/9154-18 ent-
gegen oder Sie schreiben eine E-Mail an susanne.pamler@aurach.de.

Bitte Änderungen 
der Vorstandschaft
im Rathaus melden

Amtliche Bekanntmachungen Amtliche Bekanntmachungen
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Gewässerrandstreifen –  
Einstufung der Gewässer in Stadt  
und Landkreis Ansbach abgeschlossen
Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach erarbeitete seit Anfang letzten 
Jahres eine Gewässerrandstreifenkulisse für die Stadt und den 
Landkreis Ansbach. Die Gewässerrandstreifenkulisse dient betrof-
fenen Landwirten als Hilfestellung und soll gerade in Fällen, in 
denen die Einstufung unklar ist, für Sicherheit und Klarheit sorgen.
In den vergangenen Wochen konnte die Begehung und Beur-
teilung der Gewässer durch Mitarbeiter des Wasserwirtschafts-
amtes Ansbach abgeschlossen werden. Die Gesamtlänge der Ge-
wässer, an denen ein Gewässerrandstreifen eingehalten werden 
muss, wurde nun um rund 30 % reduziert. Viele Gräben sind aus 
der Gewässerrandstreifenkulisse entfallen.

Die zum 1. August 2019 in Kraft getretene Änderung des Bayeri-
schen Naturschutzgesetzes resultiert aus dem Volksbegehren 
„Rettet die Bienen“. Nach Art.16 Abs. 1 des BayNatSchG ist es 
verboten, „in der freien Natur entlang natürlicher oder natur-
naher Bereiche fließender oder stehender Gewässer [...] in einer 
Breite von mindestens 5 m von der Uferlinie diese garten- oder 
ackerbaulich zu nutzen (Gewässerrandstreifen).“

Die Gewässerrandstreifen sind demnach nicht einzuhalten:
• an eindeutig „grünen Gräben“ mit klarem Grasbewuchs, die nur 

so selten wasserführend sind, dass sie kein Gewässerbett auf-
zeigen,

• an künstlichen Gewässern,
• an Verrohrungen,
• an Be- und Entwässerungsgräben, Teiche und Weiher 
 von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung und
• an Straßenseitengräben, 
 soweit sie kein natürliches Gewässer aufnehmen.

Das Ergebnis der aufwendigen Gewässerkartierungen wurde den 
in der Region zuständigen Mandatsträgern, Behörden und Ver-
bänden in einer Videobesprechung am 01.02.2023 vorgestellt. 
Von den insgesamt 3.700 km Gräben und Gewässern sind im 
Landkreis an rund 2.550 km Gewässern gemäß dem Bayerischen 
Naturschutzgesetz Gewässerrandstreifen einzuhalten. Die bisher 
eingegangenen Einwendungen betroffener Landwirte werden 
derzeit auf die aktualisierte Kulisse hin überprüft.

Auf der Homepage des Wasserwirtschaftsamtes kann ein 
übersichtlicher Kartenausschnitt für jede einzelne Gemeinde 
abgerufen werden:

Die Kartenentwürfe dienen als Hilfestellung für betroffene Land-
wirte und stehen ab sofort als Vorabinformation auf der Internet-
seite https://www.wwa-an.bayern.de/fluesse_seen/gewaes-
serrandstreifen des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach unter 
„Gewässerrandstreifen“ für jedes Gemeindegebiet zur Verfü-
gung. Die offizielle Veröffentlichung der Kulisse erfolgt am 1. Juli 
2023 durch das Landesamt für Umwelt im Umweltatlas Bayern.

Ansprechpartner: 
Herr Lebender, Gewässerentwicklung, Telefon: 0981/9503-272, 
E-Mail: poststelle@wwa-an.bayern.de.

Gesucht:  
Größere Gebäude für geflüchtete Menschen
Das Landratsamt Ansbach bereitet sich auf noch stärker steigen-
de Flüchtlingszahlen vor. „Die verfügbaren Kapazitäten zur Un-
terbringung im Landkreis Ansbach sind erschöpft. Es braucht 
daher weitere Möglichkeiten“, appelliert Landrat Dr. Jürgen 
Ludwig. Gesucht werden weiterhin Wohnungen, jetzt aber auch 
größere Gebäude wie leer stehende ehemalige Supermärkte 
sowie erschlossene gewerbliche oder landwirtschaftliche Hallen. 
„Das Landratsamt muss sich der vom Staat übertragenen Auf-
gabe stellen, Asylbewerber, Flüchtlinge und Migranten unter-
zubringen. Wenn die geforderte Quote nicht erfüllt werden 
kann, könnte es zu sogenannten Zwangszuweisungen kommen, 

auch ohne freie Plätze. Dies gilt es ebenso zu verhindern wie auch 
die erneute Belegung von Turnhallen“, erklärt Landrat Dr. Jürgen 
Ludwig.

Derzeit sind bereits über 1300 Personen in Unterkünften unter-
gebracht, die das Landratsamt Ansbach angemietet hat. Darunter 
sind über 700 Menschen aus der Ukraine. Der weit größere Anteil 
der geflüchteten Menschen aus diesem Land wohnt allerdings in 
Privatunterkünften, denn aktuell befinden sich 1785 Personen 
aus der Ukraine im Landkreis Ansbach.

„Blickt man auf die Zahlen der Asylbewerber, Flüchtlinge und 
Migranten im Landkreis Ansbach, erinnert die aktuelle Situation 
sehr stark an die Flüchtlingskrise 2015 – auch wenn derzeit keine 
schockierenden Bilder um die Welt gehen“, so der Landrat. Dr. 
Jürgen Ludwig verweist auf Forderungen des Bayerischen Land-
kreistages. Der Spitzenverband der Landkreise in Bayern fordert 
von Europäischer Union und Bundesregierung eine „spürbare 
Begrenzung des ungesteuerten Zugangs vor Ort“ und meint, die 
Integration auf kommunaler Ebene werde sonst scheitern.

„Um die Situation vor Ort zu bewältigen, müssen wir gemeinsam 
dennoch unsere Anstrengungen steigern. Vorab meinen besten 
Dank an alle Bürger, Unternehmer und Bürgermeister, die dem 
Landratsamt Ansbach leer stehende Immobilien und bebaubare 
Grundstücke anbieten, um die große Problematik der schnellen 
Unterbringung zu lösen“, so Dr. Jürgen Ludwig.

Freie Immobilien können dem Landratsamt Ansbach per Mail an 
wohnungsangebot@landratsamt-ansbach.de mitgeteilt werden. 
Ein Vordruck ist auf der Seite www.landkreis-ansbach.de im Be-
reich „Ukraine-Hilfe“ unter „Wohnraum melden“ zu finden. Tele-
fonisch können der Sozialhilfeverwaltung unter der Telefonnum-
mer 0981/468-5151 Wohnungen angeboten werden.

Bundesministerium  
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Alle fünf Jahre fragt das Statistische Bundesamt ausgewählte 
Haushalte, wofür sie ihr Geld ausgeben. Von diesen Daten hängen 
wichtige Leistungen für Familien und Kinder ab. Sie beeinflussen, 
wie hoch die Unterstützung für Kinder im neuen Bürgergeld und 
wie hoch der Kinderzuschlag ausfällt. Auch das Kindergeld und 
der steuerliche Kinderfreibetrag sowie der Mindestunterhalt und 
der Unterhaltsvorschuss hängen von diesen Daten ab.

Deshalb bitte wir Sie um Ihre Teilnahme an der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe. Da es gerade Familien schwerfällt, solche 
Befragungen in ihren Alltag einzubauen, erhalten Familien eine 
Aufwandsentschädigung bis zu 150 Euro pro Familie mit 
mindestens einem minderjährigen Kind als Anerkennung für den 
damit verbundenen Aufwand und als Dank für die Unterstützung.
Sie können sich unter folgendem Link für eine Teilnahme melden: 
www.evs2023.de/teilnahme. 

Für Ihre Unterstützung im Vorfeld herzlich Dank. Sie leisten damit 
einen wichtigen Beitrag für alle Familien in Deutschland.

Altmühlland A6

ILE-Zusammenschluss 
Zweckverband Altmühlland A6

Wiederholter Aufruf zur Einrei-
chung von Förderanfragen zum 
Regionalbudget 2023
Die ILE-Region Altmühlland A6 hat 
noch Mittel aus dem Förderprogramm 

„Regionalbudget 2023“ übrig. Der Zweckverband Altmühlland 
A6 ruft daher zum zweiten Mal zur Einreichung von Projektvor-
schlägen auf!



GEMEINDE AURACH 5Nummer 6
Freitag, 10. Februar 2023

Um am Auswahlverfahren teilzunehmen, können bis zum  
15. März 2023 Projektanträge bei ILE Altmühlland A6 Geschäfts-
stelle eingereicht werden. Die Projekte müssen jedoch eben-
falls bis zum 20. September 2023 vollständig umgesetzt sein.

Dieser Aufruf umfasst ausschließlich Anfragen auf Förderung 
von Kleinprojekten, die unter Berücksichtigung
• der Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse einschließlich der 

erreichbaren Grundversorgung, attraktiver und lebendiger 
Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleerständen,

• der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung,
• der Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes,
• der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme,
• der demografischen Entwicklung sowie
• der Digitalisierung
den Zweck verfolgen, die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, 
Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzuentwickeln.
Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige Gesamtaus-
gaben 20.000 EUR nicht übersteigen. Hierbei handelt es sich 
um Nettoausgaben. Zu beachten ist, dass alle den Zweck der För-
derung erfüllenden förderfähigen Nettoausgaben eines Projekts 
diese Höchstgrenze nicht überschreiten dürfen. Andernfalls kann 
ein Vorhaben nicht mehr als Kleinprojekt gewertet werden. In 
einem Aufruf kann pro Projekt nur ein Antrag eingereicht wer-
den. Eine Aufteilung von Projekten zur Unterschreitung der för-
derfähigen Gesamtausgaben ist nicht zulässig.

Voraussetzungen: 
Gefördert werden nur Kleinprojekte mit deren Durchführung 
noch nicht begonnen wurde. Als Maßnahmenbeginn ist grund-
sätzlich bereits die Abgabe einer verbindlichen Willenserklärung 
zum Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- 
und Leistungsvertrags bzw. auch der Materialkauf für die bean-
tragte Maßnahme zu werten.
Eine Maßnahme gilt nicht als begonnen, wenn der Vertrag ein 
eindeutiges und ohne finanzielle Folgen bleibendes Rücktritts-
recht für den Fall der Nichtgewährung der beantragten Zuwen-
dung enthält oder unter einer aufschiebenden oder auflösenden 
Bedingung hinsichtlich der Nichtgewährung der beantragten 
Zuwendung geschlossen wird.
Nicht als Beginn des Vorhabens gilt der Abschluss von Verträgen, 
die der Vorbereitung oder Planung des Projekts (einschließlich der 
Antragvorbereitung und -erstellung) dienen. Bei Baumaßnahmen 
gelten dementsprechend Planungsaufträge bis einschließlich Leis-
tungsphase 7 HOAI, Baugrunduntersuchungen und Grunderwerb 
nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck 
der Zuwendung. Auch das Herrichten des Grundstücks (z. B. Planie-
ren) gilt nicht als Beginn des Vorhabens, wenn die Auftragsvergabe 
hierfür von den weiteren Vergaben getrennt werden kann.
Bei Vorhaben zur Förderung von wirtschaftlichen Tätigkeiten sind 
die Bestimmungen der EU zu De-minimis-Beihilfen (z. B. Gewer-
be-De-minimis-Beihilfen) zu beachten. Nähere Informationen zur 
Abwicklung von De-minimis-Beihilfen wie Verordnungen, Merk-
blätter, De-minimis-Erklärungen sind auf der Internetseite des 
Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten zu finden.

Fördergegenstand: 
Förderfähig sind beispielsweise Kleinprojekte zur
a) Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements,
b) Begleitung von Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebene,
c) Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,
d) Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen Bevölkerung,
e) Umsetzung von dem ländlichen Charakter angepassten Infra-

strukturmaßnahmen,
f) Sicherung und Verbesserung der Grundversorgung der ländli-

chen Bevölkerung.

Das Kleinprojekt muss so rechtzeitig umgesetzt werden 
(20.09.2023), dass der Durchführungsnachweis bis spätes-
tens 01.10.2023 beim ALE vorgelegt werden kann.
Zuwendungs- und Antragsberechtigte:
a) juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts,
b) natürliche Personen und Personengesellschaften.

Art und Umfang der Förderung: 
Die Zuwendung wird als Zuschuss im Wege der Anteilfinanzierung 
gewährt. Die tatsächlich entstandenen Nettoausgaben (Bruttoaus-
gaben abzüglich Umsatzsteuer, Skonti, Boni und Rabatte) werden 
mit bis zu 80 % bezuschusst, maximal jedoch mit 10.000 EUR und 
unter Berücksichtigung der im privatrechtlichen Vertrag (siehe 
unten) festgelegten maximalen Zuwendung. Kleinprojekte mit 
einem Zuwendungsbedarf unter 500 EUR werden nicht gefördert.
Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen aus ande-
ren Förderprogrammen ist zulässig, soweit dies dort nicht ausge-
schlossen ist. Die Summe der Zuwendungen (Zuschüsse und För-
derdarlehen) darf jedoch bei öffentlichen und gemeinschaftlichen 
Maßnahmen 90 %, bei privaten Maßnahmen 80 % der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben nicht überschreiten. Eine zusätzliche För-
derung über die FinR-LE oder die Dorferneuerungsrichtlinien zum 
Vollzug der Bayerischen Dorfentwicklungsprogramms (DorfR) ist 
nicht erlaubt. Eine Kombination der Fördermöglichkeiten des Re-
gionalbudgets und des „Verfügungsrahmens Ökoprojekte“ ist 
nicht möglich.
Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 
Die Zuwendung ist nicht auf Dritte übertragbar.

Antrags- und Auswahlverfahren:
Mit dem Regionalbudget können Kleinprojekte durchgeführt wer-
den, die der Umsetzung des Integrierten Ländlichen Entwicklungs-
konzepts dienen und im Gebiet des ILE-Zusammenschlusses liegen. 
Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt durch ein Entscheidungsgre-
mium, das sich aus Vertretern regionaler Akteure zusammensetzt.

Kriterien zur Projektauswahl:
Kriterium Bewertungsinhalt Punkte

1 Konformität des Projekts mit dem
 Entwicklungskonzept 
 und Handlungszielen des ILEKs 4

2 Überörtliche, bzw. lokale Ausstrahlung 3

3 Alleinstellungsmerkmal und/oder
 Innovationsgehalt 2

4 Parzipatorischer Ansatz 2

5 Nachhaltigkeit 3

6 Gemeinnützigkeit 2

Alle eingereichten Projektanträge werden auf Einhaltung der 
Fördervoraussetzungen geprüft und anhand der genannten Aus-
wahlkriterien bewertet. Aus der Bewertung aller Projekte ent-
steht die Reihenfolge der zu unterstützenden Projekte im Rah-
men des zur Verfügung stehenden Regionalbudgets.

Nach einer positiven Auswahlentscheidung wird ein privatrecht-
licher Vertrag zwischen dem ILE-Zusammenschluss Zweckverband 
Altmühlland A6 und dem Träger des ausgewählten Kleinprojekts 
geschlossen, in dem die Umsetzungsmodalitäten geregelt werden.

Termine:
– Abgabe der zweiten Förderanfragen spätestens am:
 15.03.2023
– Spätester Termin der Abrechnung mit der verantwortlichen 

Stelle des ILE-Zusammenschlusses (Vorlage des Durchfüh-
rungsnachweises): 20.09.2023 

Das erforderliche Antragsformular und das Merkblatt mit er-
gänzenden Hinweisen stehen im Internet-Förderwegweiser des 
Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (StMELF) unter www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser 
(Link: Ländliche Entwicklung à Regionalbudget) zur Verfügung.

Anfragen auf Förderung sind an folgende Adresse zu richten:
Verantwortliche Stelle des ILE-Zusammenschlusses:
Zweckverband ILE Altmühlland A6 Geschäftsstelle
Hilsbach 11, 91589 Aurach

Als Ansprechpartner steht zur Verfügung:
Barbara Fuchs, 
Hilsbach 11, 91589 Aurach, Mobil: 0160/8337923

Hilsbach, 02.02.2023
Zweckverband ILE Altmühlland A6 Koordination Barbara Fuchs
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Kinderbasar Herrieden

Kinderbasar in Breitenau

� nderbasar
Herzliche Einladung zu unserem 

Selbstverkäufer-Kinderbasar in Breitenau
(Dorfgemeinscha� shaus in Breitenau 61) 

am Samstag, 4. März 2023 von 14.00 bis 16.00 Uhr

✿ Ver- bzw. gekau�  werden kann alles „rund ums Kind“ 
(Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Kinderwagen und 

 -sitze, Kinderfahrzeuge, Umstandskleidung ...)
✿ Ka� ee und Kuchen gibt‘s vor Ort und auch zum 
 Mitnehmen (gerne eigene Behälter mitbringen).
✿ Anmeldung ab 06.02.2023 bei Katja Busch
 (gerne per WhatsApp 01525/3987976)
✿ Anmeldegebühr 10,– € (Tische werden gestellt)
✿ Aufbau ab 12.30 Uhr

ELTERNBEIRAT UND FÖRDERVEREIN
des Natur- und Bewegungskindergartens Breitenau e. V., 

91555 Feuchtwangen, Breitenau 63

Feuerwehren

FFW Weinberg
Die nächste Feuerwehrübung fi ndet am
Dienstag, den 14.02.2023 um 19.00 statt.

Die nächste Übung der Jugendfeuerwehr ist am 
Donnerstag, 09.02.2023 um 18.00 Uhr.

Die Kinderfeuerwehr trifft sich am
Samstag, 11.02.2023 um 10.00 Uhr.

FFW Vehlberg
Voranzeige
Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Vehlberg
fi ndet am 11.03.2023 ab 19.30 Uhr im Hotel Wender statt.

Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarrgemeinden
Aurach und Weinberg

Sonntag, 12.02.23 – 
6. Sonntag im Jahreskreis 
Weinberg
8.30 Uhr hl. M. f. Josef u. Anna Auer
Ged.: f. Franz Engelhard u. 
Schw.-Eltern Ilg mit Theresa

Aurach 10.00 Uhr hl. M. f. Anna u. Xaver Schock
  Ged.: f. Anna u. Franz Tuchscherer
  Ged.: f. Josef Mader u. Eltern
Weinberg 14.00 Uhr Pfarrheim Pfarrfasching

Dienstag, 14.02.23 – hl. Cyrill (Konstantin) 
Mönch u. hl. Methodius, Bischof, Schutzpatrone Europas
Weinberg 18.30 Uhr hl. Messe

Mittwoch, 15.02.23 – 
Mittwoch der 6. Woche im Jahreskreis
Aurach   8.30 Uhr hl. Messe

Donnerstag, 16.02.23 – 
Donnerstag der 6. Woche im Jahreskreis
Aurach 18.30 Uhr hl. M. f. Anton u. Maria Regner
  (Stiftsmesse)

Sonntag, 19.02.23 – 7. Sonntag im Jahreskreis 
Weinberg   8.30 Uhr Pfarrgottesdienst für alle Lebenden 
  und Verstorbenen des Pfarrverbandes
  Kollekte f. d. Heizung
  Ged.: f. Eltern Max u. Emma Schindler
Aurach 10.00 Uhr Kollekte f. d. Heizung
  hl. M. Andreas u. Anna Spreiter 
  u. Georg u. Klara Feuchter
  Ged. f. Lorenz u. Theresia Nefzger

GEMEINSAME PFARRNACHRICHTEN

Pfarrfasching Aurach
Am Sonntag, 05.02.2023 fand 
unser Pfarrfasching im Pfarrtreff 
in Aurach statt.

Bei ausgelassener Stimmung ver-
brachten wir ein paar schöne Stun-
den mit gutem Essen und Trinken. 
Durch verschiedene Aufführungen 
gab es so einiges zu lachen.
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Wir bedanken uns herzlich bei allen Besucherinnen und Besu-
chern unseres Pfarrfaschings sowie bei allen Helferinnen und 
Helfern, unserem Musiker und den Maltesern.

gez. der Pfarrgemeinderat Aurach

Pfarrgemeinde Weinberg

Pfarrfasching
am Sonntag, den 12.02.2023 um 14.00 Uhr 

im Pfarrheim

Der Pfarrgemeinderat Weinberg möchte Sie 
herzlich zum Familien- und Seniorennachmittag 
einladen. Es erwartet Sie ein humorvoller und 
lustiger Nachmittag, natürlich mit Live Musik.
Wir freuen uns schon jetzt auf viele Gäste.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Weißenkirchberg

Donnerstag, 9. Februar 2023 
14.00 Uhr Seniorenkreis im Gemeindehaus Weißen-
kirchberg. Thema: Liedersingen mit Manfred Strauß

Sonntag, 12. Februar 2023 
9.30 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus Wei-
ßenkirchberg (mit Pfarrer Balzer), anschließend 
Kirchenkaffee

Mittwoch, 15. Februar 2023
19.30 Uhr Vortreffen der goldenen und diamantenen 
  Konfi rmanden (Jahrgang 62/63 und 72/73)
Samstag, 18. Februar 2023
 9.00 Uhr Präparantentag in Weißenkirchberg
Sonntag, 19. Februar 2023
 9.30 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus Weißenkirchberg
  (mit Pfarrer Balzer)

Ihr Pfarramt Weißenkirchberg und Aurach

Evang.-Luth. Kirchengemeinden
Dombühl und Kloster Sulz

Samstag, 11. Februar 2023
Mitarbeiterfest im Gemeindehaus in Dombühl

Sonntag, 12. Februar 2023
9.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus 
in Dombühl
10.15 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus 
in Kloster Sulz
beide mit Pfrin. Treber 

Mittwoch, 15. Februar 2023
 17.00 Uhr Konfi -Unterricht

Sonntag, 19. Februar 2023
 9.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus in Dombühl
 10.15 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus in Kloster Sulz
  mit Kirchenkaffee im Anschluss an den Gottesdienst
 beide Gottesdienste mit Pfr. Lindner

Bürozeiten:
Das Sekretariat ist in der Regel am Dienstag und am Freitag 
vormittags besetzt.

Pfarramt der KG Dombühl/Kloster Sulz
i. A. Sabine Strauß

Evang.-Luth. Pfarramt Feuchtwangen
Sonntag, 12. Februar 2023 
9.00 Uhr Schlosskirche Thürnhofen:
Gottesdienst; Dekan Wigbert Lehner 
9.30 bis 11.45 Uhr Haus am Kirchplatz: 
Gemeindebücherei

 10.00 Uhr Johanniskirche: 
  Gottesdienst; Pfarrer Jörg Herrmann 
 10.15 Uhr Gemeindesaal Vorderbreitenthann: 
  Gottesdienst; Dekan Wigbert Lehner 
 11.30 Uhr Johanniskirche: Taufgottesdienst; 
  Pfarrer Jörg Herrmann 

Montag, 13. Februar 2023 
 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr Gemeindehaus: 
  MontagsFreunde – Betreuungsnachmittag 
  für Pfl egebedürftige; 
  Frau Elisabeth Egelkraut 

Dienstag, 14. Februar 2023 
 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr Gemeindehaus: Café Lichtblick – 
  offener Frühstückstreff für alle
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr Gemeindehaus: Seniorenkreis, 
  Thema: Moderner Kram und altes Zeug;
  Pfarrer Jörg Herrmann 

Mittwoch, 15. Februar 2023 
 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr evang. Jugendhaus: 
  Eltern-Kind-Gruppe; 
  Evang. Forum Westmittelfranken
 19.00 Uhr Johanniskirche: Abendandacht; 
  Dekan Wigbert Lehner 

Donnerstag, 16. Februar 2023 
 19.30 Uhr Haus am Kirchplatz/Saal: 
  „Wo komm‘ ich her und wo will ich hin?“
  Eine Lebens- und Integrationsgeschichte 
  mit Necla und Mehmet Hürriyetoglu
 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr Haus am Kirchplatz: 
  Gesprächskreis Autismus; Familie Six

Freitag, 17. Februar 2023 
 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr Kirchplatz: Konfi -Kurs; 
  Pfarrerin Daniela Bachmann und Pfarrer Jörg Herrmann 
 15.30 Uhr Gemeindesaal Vorderbreitenthann: 
  Jungschar für 5 bis 13 Jahre
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Schule

Staatliche Realschule Herrieden
Aufnahme in die 5. Jahrgangsstufe zum Schuljahr 2023/2024
• Alle Anmeldeunterlagen auf der Homepage abrufbar
• Individuelle Beratungsgespräche 
 durch unsere Beratungslehrkräfte
• Infobrief für die Eltern der 4. Klassen 
 über die Schulleitungen der Grundschulen im Einzugsgebiet
• Schulhausführungen in kleinen Gruppen 
 mit Informationen zum Übertritt im März 2023

Informieren Sie sich bitte aktuell über unsere Homepage
www.realschule-herrieden.de oder nehmen Sie direkt Kontakt 
mit uns auf!

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder ...

Um unsere Realschule kennenzulernen und individuelle 
Fragen beantworten zu können, bieten wir Schulhausfüh-
rungen in kleinen Gruppen an:
• Grundschule Herrieden:
 07.03.23, 14.00 bis 14.45 Uhr und 15.00 bis 15.45 Uhr
 08.03.23, 14.00 bis 14.45 Uhr

• Grundschulen Aurach und Dombühl
 08.03.23, 15.00 bis 15:45 Uhr

• Grundschule Leutershausen
 15.03.23, 14.00 bis 14.45 Uhr und 15.00 bis 15.45 Uhr

• Grundschulen Bechhofen und Wieseth
 16.03.23, 14.00 bis 14.45 Uhr und 15.00 bis 15.45 Uhr

• Grundschulen Burgoberbach und Weidenbach
 21.03.23, 14.00 bis 14.45 Uhr und 15.00 bis 15.45 Uhr

• Grundschulen Arberg und Ornbau
 23.03.23, 14.00 bis 14.45 Uhr und 15.00 bis 15.45 Uhr

Sie möchten mit Ihrem Kind an einer unserer Führungen 
teilnehmen? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!

Staatliche Realschule Herrieden – mehr als Schule
Steinweg 6, 91567 Herrieden, Tel. 09825/923320, Fax 09825/923321
www.realschule-herrieden.de
verwaltung@realschule-herrieden.de

Volkshochschule Aurach-Weinberg

VHS-Kurse im Februar 2023 –  
hier sind noch wenige Plätze frei!

H22041H-C 
Gemeinsam 14 Tage basisch essen – 
Detox 
„Die Natur heilt allein durch Weglas-
sen“, so das Resümee des Fastenarztes 

Dr. Lützner. Kann der Körper das Zuviel an Säure und Schadstof-
fen nicht mehr abbauen, sind nicht selten Funktionsstörungen 
die Folgen (z. B. Unverträglichkeiten, Allergien). Ist dagegen der 
Säure-Basen-Haushalt im Gleichgewicht, fühlen wir uns gesund 
und fit und es gelingt viel besser, das Körpergewicht auf gesunde 
Weise zu regulieren. Schon ein basischer Tag pro Woche unter-
stützt den Organismus beim Säureabbau. In Anlehnung an die 
Entlastungskur „Basenfasten – die Wacker-Methode“ vermittelt 
die Kursleiterin diese milde Form des Fastens.
Kursleitung: Uli Schabesberger (Gesundheitspraktikerin), 3 Ter-
mine, Montag, 27.02./06.03./13.03.2023 um 19.00 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses Aurach, Gebühr: 24,- Euro, Anmeldun-
gen online oder über Rathaus Aurach, Tel. 09804/91540.

Die VHS-Sommerkurse (ab März 2023) 
können ab 15. Februar 2023 online gebucht werden! 

Vereine und Verbände

Schützengesellschaft Aurach
Auracher Winterfest
Der Schützenverein möchte hiermit alle Bürger zu einem Winter-
fest am Sonntag, den 12.02.2023 ab 14.00 Uhr einladen.
Bei Bratwurst und Glühwein/Kinderpunsch, Kaffee und Kuchen 
soll hierzu am Schützenhaus eine lockere winterliche Stimmung 
entstehen. Bei trockenem Wetter findet die Veranstaltung im 
Außenbereich an der hoffentlich vorhandenen Schneebar statt. 
Bei Nässe wird sie ins geheizte Vereinsheim verlagert. Wer möch-
te, kann sein Glück auch beim Blasrohrschießen probieren.
Wir freuen uns auf euren Besuch.

Jagdgenossenschaft Aurach
Am Freitag, den 17. Februar 2022 findet um 20.00 Uhr in 
der Sonderbar die diesjährige Jagdversammlung statt.
Tagesordnung: 
1. Begrüßung, 2. Bericht des Vorstandes, 3. Kassenbericht, 4. Ent-
lastung der Vorstandschaft, 5. Verwendung Jagdpacht, 6. Wünsche 
und Anträge.
Alle Jagdgenossen sind dazu herzlich eingeladen.
gez. der Jagdvorstand
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SV 67 Weinberg

Kinderfasching
Wann: Samstag, 18.02.2023
 14.30 bis 17.30 Uhr

Wo: Schulturnhalle in Weinberg
Eintritt: gute Laune

Was wird geboten:
● „Spiel, Spaß und Spannung!“ – 
 für Groß und Klein/Jung und Alt
● Luftballonspiele, Schokokuss-Wettessen, 
 Polonaise und mehr
● Für Verp� egung
 (Ka� ee und Kuchen/kalte Getränke) ist gesorgt!

ACHTUNG:
● Konfetti und Munition 
 für Faschingspistolen 

bitte zu Hause lassen!
● Luftschlangen erlaubt!

 Schulturnhalle in Weinberg

SSV Aurach

Kinderfasching 
am Samstag, 18.02.2023, 14.30 Uhr

(Einlass ab 14.00 Uhr)

Am Samstag, den 18.02.2023 ab 14.30 Uhr, fi ndet 
im Schützenheim wieder der gemeinsame Kinderfa-
sching der Jugendabteilungen des SSV Aurach und 
der Schützengesellschaft Aurach statt. Zu dieser Ver-
anstaltung sind alle Kinder von 0-99 Jahren recht herz-
lich eingeladen. Es erwartet euch ein kurzweiliger Nach-
mittag mit viel Spiel und Spaß.
Für die Bewirtung sorgen die beiden Vereine 
in gewohnt guter Weise. 
Auf euer Kommen freuen sich 
die Jugendabteilungen des SSV Aurach 
und der Schützengesellschaft Aurach.

Maxx-Fit-Kurs
Auch 2023 bietet der SSV Aurach wieder einen Maxx-Fit-Kurs an. 
Wer sich sportlich betätigen oder nur etwas für seine Gesundheit 
tun möchte, ist herzlich willkommen. Der Kurs ist auf 15 Personen 
begrenzt. Das Anmeldeformular sowie alle weiteren Informatio-
nen fi ndet ihr auf der Homepage „www.ssvaurach.de“; 
Anmeldeschluss ist der 24.02.2023.
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Was Sie beachten sollten, wenn Sie Fotos 
im Mitteilungsblatt in guter Qualität 

veröffentlichen möchten: 
• Bitte speichern Sie das unbearbeitete Bild ab. 

• Ihr Bild muss eine Auflösung von 300 dpi haben 
(keine geringere Auflösung). 

• Sie können die Qualität eines Bildes auch an der 
Dateigröße erkennen: 600 KB und darüber sind gut. 

• Das Bild nicht in eine Word-Datei einbetten, 
sondern als Grafik-Datei (jpg-, tif- oder pdf-Datei) 
abspeichern. 

• Aus dem Internet heruntergeladene Grafiken oder 
Bilder haben oft nur eine Auflösung von 72 dpi 
(genügt zur Darstellung am Bildschirm, aber nicht 
für den Druck). 

• Bitte verwenden Sie für Innenaufnahmen Blitz-
licht, da Fotos, die ohne Blitzlicht aufgenommen 
werden meist eine gewisse Unschärfe erhalten.

• Auch bei Bildern, die z. B. über-/unterbelichtet 
oder unscharf aufgenommen wurden, behält sich 
der Verlag die Veröffentlichung vor.

Und wenn die Bilder den Anforderungen nicht 
entsprechen? ... müssen wir die Bilder leider weg-
lassen, wir können dann aber nicht bei jedem 
einzelnen Bildlieferanten nachfragen, ob er die 
Bilddateien in besserer Qualität nachliefern kann. 
Dies ist aufgrund der großen Anzahl an Bildern 
(ca. 400 bis 800 Bilder je Woche) zu aufwendig. 

Wir bitten deshalb nochmals, darauf zu achten, 
dass Bilder die oben genannten Anforderungen 
erfüllen. Vielen Dank!

Krieger-Verlag
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Urlaubszeit – Reisezeit …
Haben Sie schon die Gültigkeit 
Ihrer Reisepapiere überprüft?

Informieren Sie
sich hier und nutzen
Sie Ihre Chance!

Gift frei Gärtnern 
tut gut ...tut gut ...
... Ihnen und der Natur.

Weitere Infos unter www.NABU.de/gift frei
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Naturschutz ohne Grenzen 

Sabine Günther
Telefon + 49 (0) 7732/92 72 - 17
sabine.guenther@euronatur.org
www.euronatur.org

Seit über 25 Jahren 
verbinden wir
europaweit Menschen 
und Natur über 
Ländergrenzen hinweg.
Gerne informieren wir 
Sie über unsere Projekte.

91589 Aurach, Weinberger Straße 1
Tel. 0171/1994057

Reservierungen für Sonntag wie immer unter 01 71/1 99 40 57Reservierungen für Sonntag wie immer unter 01 71/1 99 40 57
Wir freuen uns auf euch!  Wir freuen uns auf euch!             

MITTAGSKARTE 12.02.2023
11.00 UHR BIS 14.00 UHR

•  Tagessuppe
•  Schweinebraten in
 Dunkelbiersoße mit Knödel
•  Pilzrahmlende mit Spätzle
 oder Kroketten   

•  Pfefferlende mit Spätzle
 oder Kroketten
•  Cordon Bleu mit Pommes
•  Käsespätzle mit
 Beilagennsalat

Auf Euer Kommen freut sich das Team der Sonderbar.Auf Euer Kommen freut sich das Team der Sonderbar.

Samstag, 11.02.2023 ROCKFASCHING
Livemusik mit Triple R  Eintritt frei

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag:

8.30 Uhr – 12.00 Uhr,  und 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Mittwoch: 8.30 Uhr – 12.00 Uhr
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ANGEBOT FÜR FEBRUAR
MIELE BODENSTAUBSAUGER  

BAGLESS (BEUTELLOS)

GRAFITGRAU BOOST CX 1, ACTIVE

NUR 299.- EURO



Wir suchen zum nächstmöglichen Eintrittstermin eine

ZFA (w/m/d) (auch nachmittags)
bei freier Zeiteinteilung!

Gerne gebe ich Wiedereinsteigern die Chance 
einen zweiten Anlauf ins Berufsleben zu starten.

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung per Mail oder Post.
Marktplatz 13, Herrieden, Tel. 0 98 25/13 01,

E-Mail: info@zahnarzt-haubner.de

  

STELLENANZEIGE

Die Gemeinde Schnelldorf mit ca. 3.800 Einwohnern 
liegt in reizvoller Landschaft  des Naturparks 
Frankenhöhe in unmitt elbarer Nähe vom 
Autobahnkreuz A 6 und A 7. Zur Verstärkung unseres 
Teams möchten wir folgende Stellen neu besetzen:

• Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
als Mutt erschutz-/Elternzeitvertretung für das 
Bürgerbüro mit einem Beschäft igungsumfang von 
100 % zum 01. Juli 2023.

• Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)
mit einem Beschäft igungsumfang von 100 %
zum 01. August 2023.

Unser Angebot:
–  Leistungsgerechte Vergütung nach dem 

Tarifvertrag für den öff entlichen Dienst (TVöD)
– Interessante und vielseiti ge Aufgabengebiete
– Ein engagiertes Team
– Fortbildungsmöglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann fi nden Sie den vollständigen Text mit ausführ-
lichen Informati onen zu den ausgeschriebenen Stellen 
auf unserer Homepage www.schnelldorf.de.

Wenn Sie sich vorstellen können, Ihre berufl iche Zukunft  
mit uns zu gestalten, freuen wir uns auf Ihre, aussage-
kräft ige Bewerbung bis spätestens 10. März 2023. Bitt e 
verwenden Sie nur Kopien, eine Rücksendung der Unter-
lagen erfolgt nicht.

Für weitere Auskünft e steht Ihnen die Geschäft sleitende 
Beamti n, Tina Hofmann-Meyer unter Tel. 07950 9801-25 
oder per Mail unter ti na.hofmann-meyer@schnelldorf.de 
jederzeit gerne zur Verfügung.

Gemeinde Schnelldorf
Rothenburger Straße 13
91625 Schnelldorf

Gemeinde Schnelldorf

Mathematiknachhilfe
Einzelunterricht

Frau Weinberger, Telefon 01 51/52 17 34 34
in Neunstetten bei Herrieden

Die Stadt Herrieden sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen

Mitarbeiter für die
Abwasserbetriebe (m/w/d) 

für alle anfallenden Arbeiten (Wartung auf den Anlagen zur Abwasserbeseiti gung 
und Abwasserreinigung im Stadtgebiet Herrieden).

Sie bringen mit:
•  eine abgeschlossene Ausbildung als Elektriker, Industriemechaniker,
  Mechatroniker, Schlosser, Heizungsbauer, Landmaschinenmechaniker oder 
 sonsti ge technische Berufe, die eine Einarbeitung im Bereich der
 Abwasserbetriebe möglich machen
• den Besitz des Führerscheins Klasse BE
• PC-Kenntnisse (MS Offi  ce)
• Identi fi kati on mit den Aufgaben rund um die Abwasserbeseiti gung
• Bereitschaft  ggf. den „Klärwärtergrundkurs“ und weiterführende
 Fortbildungen zu absolvieren
• Teilnahme an der Rufb ereitschaft  und am Wochenenddienst und die
 Bereitschaft  zur Leistung von Überstunden
• Einsatzbereitschaft , selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten,
 wirtschaft liches Denken und Handeln, Teamfähigkeit und Flexibilität

Wir bieten:
• einen modernen und vielseiti gen Arbeitsplatz bei den Herrieder 
 Abwasserbetrieben
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• eine leistungsgerechte Bezahlung entsprechend der Ausbildung und
 Berufserfahrung nach dem geltenden Tarifvertrag für den öff entlichen
 Dienst (TVöD)
• eine betriebliche Altersversorgung
• Jahressonderzahlung
• Fahrradleasing

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 26.02.2023 an die Stadt Herrie-
den, Personalverwaltung, Herrnhof 10, 91567 Herrieden.

Bitt e übersenden Sie nur Kopien, da eine Rücksendung Ihrer Unterlagen nicht er-
folgt. Alternati v auch per Mail an: bewerbung@herrieden.de. Mit der Zusendung 
Ihrer Bewerbung sti mmen Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu.

Bei Fragen wenden Sie sich bitt e an die Personalverwaltung – Tel. 09825 808-25 
oder an den Leiter der Abwasserbetriebe - Tel. 5510 oder Mobil: 0172 5647976

PLATZIERUNGSWÜNSCHE 
WERDEN NACH MÖGLICHKEIT BERÜCKSICHTIGT



Zahnarztpraxis
Dr. Jessica Meier

Am Martinsberg 30
91567 Herrieden

09825 / 5353

info@zahnarzt-herrieden.de

✓ab sofort
✓Voll-/oder Teilzeit
✓Langfristiges Arbeitsverhältnis
✓Stuhlassistenz & Prophylaxe

2 Zahnärztinnen suchen:

Assistenz
&

#gerneperDu

Auszubildende in jedem Lehrjahr 

Für unser 
Unternehmen suchen wir 

Sie ab sofort als:

Ihr Einrichtungshaus
in der Region.

Zögern Sie nicht länger und bewerben 
Sie sich bei uns! Wir freuen uns auf Sie! 

Sie arbeiten selbständig, ohne Zeitdruck, mit wenig Schmutz und ohne Lärm 
im warmen und wettergeschützen Innenbereich. Die durchzuführenden Reini-
gungsarbeiten sind vielseitig und abwechslungsreich. Die Arbeitszeit ist vor-
zugsweise vormittags, abweichende Arbeitszeitmodelle sind nach Absprache 

gerne möglich.
Wir sind ein kooperativ geführter Familienbetrieb und unterstützen unsere Mit-
arbeiter*innen mit der Zahlung von VWL, Urlaubsgeld sowie Weihnachtsgeld. 
Außerdem bieten wir frisches Obst an und gewähren lukrative Einkaufsrabatte 
und weitere Benefits. Für Ihre sorgfältige Einarbeitung nehmen wir uns gerne 

die dafür individuell benötigte Zeit.

Kurzbewerbung unter 
info@wohnzentrum-schueller.de, 

Tel.  09825/9250-0 (Herr Fischer) oder online auf:

https://www.wohnzentrum-schueller.de/jobs-karriere/
Oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Industriestr. 2 • 91567 Herrieden • 09825/9250-0 • info@wohnzentrum-schueller.de

Reinigungskraft 
im Möbelhandel (m/w/d)

 - Teilzeit 10-25 Std. wöchentlich -

Industriestr. 2 • 91567 Herrieden • 09825/9250-0 • info@wohnzentrum-schueller.de

 Ihr Altgold ist Geld wert!
Vertrauen Sie dem Fachmann

Die richtige Adresse für Altgold

Barankauf
–  Sprechen Sie 

mit uns!
Zahngold
 auch mit Zähnen

UNTERE TORSTR. 18
91555 FEUCHTWANGEN
TEL. 0 98 52/25 98
www.gutekunst-uhrenschmuck.de

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Neubau, 40 m2, Wohn-/Esszimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, 
Dusche/WC, Balkon, Stellplatz Tiefgarage, kurzfristig frei. Nur 100 m
zur Europa-Therme, gegenüber Freizeitpark, sehr schöne Lage,
Osteopathie/Physiotherapie und Kosmetik im Haus.

Die Vermietung für die Suite-Nr. 321 ist nur über die Appartement-
Vermietung H3, Rezeption im Foyer der Europaresidenz möglich. 

Telefon 0 79 57/81 01 u. 01 72/6 44 13 96

Appartement/Kursuite zu vermieten!
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Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Kur/Urlaub im schönen BadFüssing

Brennholz
Ofenfertig in verschiedenen Längen

Info: 0170/7937501
Weitere Dienstleistungen sind:
•  Rücke-Arbeiten
•  Holztransporte
•  mobiler Sägespaltautomat
•  Holzeinschlag
•  Seilwinden
•  Rückezangenverleih

N. Steingruber • Hohenberg 42 • 91567 Herrieden

Eine Anzeige im Mitteilungsblatt erweckt besondere 

Aufmerksamkeit !



Wohnung gesucht
Das Haus der Betreuung und Pflege in Aurach sucht für einen
neuen Mitarbeiter ab 01.02.23 eine Wohnung.

Wir treten als zuverlässiger Mieter auf und kümmern uns um 
die Formalitäten.

Wir freuen uns auf Ihr Angebot!

Haus der Betreuung und Pflege Aurach 
Lavendelweg 1, 91589 Aurach
+49 (0) 1590 1801852
personalentwicklung@zh-verwaltung.de

Info & Beratung vor Ort kostenlos und unverbindlich

Akazienstraße 25
91522 Ansbach

Tel. 0981 9392791-0
www.sozialagentur-nw.de

24h Betreuung zu Hause
aus Osteuropa

NIEDERLASSUNG ANSBACH

Wir sind ein mittelständischer Maschinenbaubetrieb und ein führender 
Hersteller für komplette Endverpackungslinien. Unsere Kunden und Mit-
arbeiter schätzen die kurzen Entscheidungswege und das familiäre Um-
feld. Für die Fertigung, Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme unserer 
Anlagen suchen wir ab sofort folgende Mitarbeiter

E-Techniker/Programmierer (m/w/d)
für Programmierung von Roboter + SPS

Mechaniker (m/w/d) für die Fertigung und Montage

Elektriker (m/w/d)
für Schaltschrankbau und Anlagenverkabelung

Wir erwarten von Ihnen:
• Facharbeiterbrief /Abschluss in einem der genannten Berufe
• Sie arbeiten selbstständig und zuverlässig
• Sie sind teamfähig und schätzen einen respektvollen Umgang

Das dürfen Sie zusätzlich zum Lohn erwarten:
• Prämie am Jahresende
• Betriebliche Altersvorsorge
• Vermögenswirksame Leistungen
• Business-Bike Leasing
• Attraktive Montagekostenzuschläge

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bungsunterlagen. Gerne können Sie einen Termin zur unverbindlichen 
Betriebsbesichtigung vereinbaren.

PCA Roboter und Verpackungstechnik GmbH
91578 Leutershausen
Telefon 09823 9291 331
E-Mail  bewerbung@pcagmbh.de
Internet www.pcagmbh.de

Wir sind ein mittelständischer Maschinenbaubetrieb und ein führender 
Hersteller für komplette Endverpackungslinien. Unsere Kunden schätzen 
die kurzen Entscheidungswege und das familiäre Umfeld. Für die Unter-
stützung unserer Verwaltung und die Abrechnung unserer Projekte suchen 
wir ab sofort folgende Mitarbeiter in Vollzeit 

Kaufm. Angestellte (m/w/d)
für Projektabrechnung und allgemeine Büroorganisation

Wir erwarten:
• Gute Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung und Büroorganisation
• Sicherer Umgang mit MS-Offi ce
• Eigeninitiative und persönliches Engagement
• Selbstständiges Arbeiten

Das dürfen Sie zusätzlich zum Lohn erwarten:
• Prämie am Jahresende
• Betriebliche Altersvorsorge
• Vermögenswirksame Leistungen
• Business-Bike Leasing

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. 
Gerne können Sie einen Termin zur unverbindlichen Betriebsbe-
sichtigung vereinbaren.

PCA Roboter und Verpackungstechnik GmbH
Gewerbepark Wiedersbach 8, 91578 Leutershausen
Telefon 09823 9291 331
E-Mail  bewerbung@pcagmbh.de
Internet www.pcagmbh.de



Wir brauchen Verstärkung!

Das Caritas-Seniorenheim St. Marien
sucht zur Verstärkung
Mitarbeiter/innen (m/w/d) im
Bereich Küche und Hauswirtschaft

Beikoch/Beiköchin (m/w/d)

(25-35 Std./Woche)

sowie

Hauswirtschaft/ Renigung/ Wäsche (m/w/d)

(20-25 Std./Woche)

Die Aufgaben, Einsatzbereiche und Arbeitszeit 
können in einem persönlichen Gespräch 

besprochen werden.

Wir bieten:

 Einen sicheren Arbeitsplatz in einem 
familiären Team

 Leistungsgerechte Vergütung nach Tarif AVR
 Stufensteigerung, sodass sich Ihre 

langjährige Mitarbeit lohnt
 Arbeitgeberfinanzierte betriebliche 

Altersvorsorge
 Vielfältige Möglichkeiten zur Fort- und 

Weitebildung 
 Feiertagszulage, Weihnachtsgeld uvm.
 Zeitwertkonto

Gerne stehen wir Ihnen für Ihre Fragen
zur Verfügung.

Caritas – Seniorenheim St. Marien

Tagespflege – Wohnen mit Service

Herr Bengel
Vogteiplatz 6 | 91567 Herrieden

0 98 25 / 9 27 94 0
seniorenheim@caritas-herrieden.de

    /apothekeleutershausen

Arzneimittel vorbestellen mit 
WhatsApp (0151/42 36 44 76)

Unsere Apotheke jetzt
für iOS & Android!

Freecall: 0800 - 20 40 666
Telefon: 0 98 23 - 92 07-0
Telefax: 0 98 23 - 92 07-77
info@apotheke-leutershausen.com
www.apotheke-leutershausen.com

beraten

Ihre Stadt-Apotheke
bringt's direkt zu Ihnen!*

Für Bestellungen 
kostenfrei anrufen unter:

0800 - 20 40 666
*Ein Service Ihrer Versandapotheke/Stadt-Apotheke Leutershausen.

● Fensterbänke
● Bodenplatten
● Keramikfliesen

● Treppenanlagen
● Grabdenkmäler
● Küchenarbeitsplatten

... aus Marmor und Granit

www.humpeneder-natursteine.de
e-mail: info@humpeneder-natursteine.de

Wir sind Partner
Fachbauzentrum
Hand-in Hand-Werker

Gmbh

Zufl uchtsstätte-

FRAUENHAUS
ANSBACH Tag + 

Nacht

Tel. 0981/95959

BERATUNG, HILFE, 
SCHUTZ UND 
UNTERKUNFT 

BEI HÄUSLICHER GEWALT UND 
(EX-) PARTNER-STALKING.

ANZEIGEN BITTE RECHTZEITIG AUFGEBEN!


